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Anlage 11.
(Dlucksllchm-Nr. 10.)

Bericht und Antrag,
betreffend

Aenderungenin dem Statut der Feuerwehr-Unfallkasseder Rheinprovinz.
(Erhöhung der Entschädigungen.)

Die Feuerwehr-UnfMllsse wurde im Jahre 1893 von der RheinischenProvinzial-Feuer-
sozietät — diese Bezeichnungführte damals die Provinzial-Feuerversicherungsaustalt— unter Bei¬
tritt der Gemeinden der Provinz, innerhalb deren organisierte Feuerwehren bestehen, ms Leben
gerufen. Sie hat den Zweck, den beim Feuerlöschdiensteoder bei den dafür angeordnetenUebungen
beschädigten oder verunglückten Feuerwehrmännern und deren Hinterbliebenen Entschädigungzu ge¬
währen. Als Stammkapital wurde ihr aus den Ueberschüssen der Sozietät des Jahres 1890 ein
Betrag von 30 000 Mark überwiesen. Mitglied der Kasse kann jede Gemeinde der Provinz sein,
welche den in ihrem Bezirke bestehenden Berufs-, freiwilligen oder Pflichtfeuerwehrendie im Statut
vorgesehenen Entschädigungen sichern will. Unter besonderen Bedingungen kann der Beirat der
Kasse auch den selbständigenBeitritt von Wehren ohne Vermittlung der Gemeinde zulassen. Der
Beitrag der der Kasse beitretendenGemeinden und Feuerwehren ist in dem am 1. November 1920
von dem Herrn Minister des Innern genehmigten, am 1. Januar d. Is. in Kraft getretenen
Nachtrag zum Statut auf jährlich 1,20 Mark für jedes aktive Mitglied der freiwilligenund Pflicht¬
feuerwehrenfestgesetzt; bis Ende 1920 betrug der Jahresbeitrag für jedes Mitglied 60 Pf.; für
die Berufsfeuerwehren werden die Beiträge von dem Beirat der Kafse und dem Verwaltungsrat
der Anstalt besondersfestgesetzt. Die Provinzial-Feueruersicherungsanstalt zahlt als Jahresbeitrag
die Hälfte der von den Gemeinden und Wehren eingezahltenBeiträge. Die Verwaltung der Kafse
wird unter Mitwirkung eines aus 4 Mitgliedern (je 2 Vertreter von Gemeinden und von Feuer¬
wehren) bestehenden Beirats durch den Generaldirektor der Anstalt gefühlt. Dieser entscheidet über
die Bewilligung von zeitweisen Entschädigungen,sowie von Kur- und Beerdigungskosten,über alle
anderen Entschädigungenbeschließt der Beirat. Gegen beide Entscheidungenist Beschwerdean den
Verwaltungsrat der Anstalt und Berufung an den Provinzialausschuß zulässig. Der Kasse ge¬
hörten im Jahre 1920: 1401 Wehren mit 59 011 Mitgliedern an. An Entschädigungenwurden
gezahlt 11555,50 Mark, an Kurkosten, Gutachten usw. 8 353,19 Mark, an Renten 20 489.50
Mark, an Kapitalabfindungen 1800 Mark, an Verwaltungskosten801,10 Mark. Die Eiunahmen
betrugen an Beitragen der Kassenmitglieder36125,70 Mark, an Beiträgen der Anstalt 18 062,85
Mark, an Zinsen 25870.68 Mark. Das Jahr schließt einschließlich eines Bestandes aus 1919
von 70151.94 Mark und nach Abschreibung eines Betrages von 67 585.50 Mark für 70 000 Mark
angekaufte4«/« Rheinprovinzanleihenmit einem Barbestand von 39 626,38 Mark ab. Das Ver¬
mögen Ende 1920 beträgt 617 323,88 Mark.
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Ueber die Höhe der Entschädigungbestimmt § 8 in der jetzt geltenden Fassung des Statuts:
Die Kasse gewährt an Entschädigung für Verletzungen oder Ertrankungen, welche sich

Mitglieder der der Kasse beigetretenenFeuerwehren im Feuerlöschdienstoder bei den dafür ange¬
ordneten Uebungen zuziehen:

2,) wenn dadurch eine zeitweise Erwerbsunfähigkeit eintritt, für einen Verheirateten höchstens
10 Mark, für einen Unverheirateten höchstens? Mark für den Arbeitstag.

Dauert die Erwerbsunfähigkeit länger als 16 Wochen, so wird für die fernere Zeit
der Erwersunfähigkeit eine Rente nach den nachstehend srck d angegebenenSätzen gewahrt;

d) bei dauernder Erwerbsunfähigkeit eine Rente, welche, wenn die Erwerbsunfähigkeit eine voll¬
ständige ist, höchstens 150 Mark monatlich beträgt. Bei teilweiser Verminderung der Er¬
werbsfähigkeitwird eine im Verhältnis dieser Verminderung ermäßigte Rente gewährt.

An Stelle der Rente kann eine einmalige Absindung vereinbart werden;
o) im Falle des Todes des Feuerwehrmanns der Witwe des Getöteten, solange sie im Witwen-

stände bleibt, eine Reute von mindestens 25 Mark und höchstens72 Mark monatlich und
jedem der hinterlassenenKinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahre eine Unterstützungvon
mindestens9 Mark und höchstens20 Mark monatlich. War der Getötete unverheiratet und
der einzige Ernährer hilfsbedürftiger Afzendentenoder Geschwister unter 15 Jahren, so kann
für diese die gleiche Unterstützung, wie für die Witwe und Kinder zugebilligt werden. An
Stelle der fortlaufenden Rente kann durch Vereinbarung eine einmalige Absindung treten;

ä) die Kur- und Beerdigungskostenwerden, soweit für dieselben nicht Kranken- oder Sterbekassen
aufzukommenhaben, in der Regel ganz übernommen.

Die Höhe der zu gewährendenEntschädigungenund Renten wird in jedem einzelnen
Falle nach den Erwerbs-, Vermögens- und Familicnverhältnissen des Verunglücktenbezw.
seiner Hinterbliebenen,sowie unter Berücksichtigung der aus anderen Kassen oder Fonds den¬
selben zufließendenEntschädigungenoder Unterstützungenbemessen. Treten in den Verhält¬
nissen, nach denen die Entschädigungbemessen worden ist, Veränderungen ein, so können die
bewilligten Beträge den anderweiten Verhältnissenentsprecheud erhöht oder herabgesetzt werden. —
In besonderenFällen können ausnahmsweise auch höhere Sätze, als vorstehend festgesetzt,
gewährt werden.

Es bedarf keiner Ausführung, daß die Entschädigungssätzeden heutigen Verhältnissennicht
entsprechen. Von dem Feuerwehrveibaud der Nhcinprovinz und vou verschiedenen der Kasse bei¬
getretenen Gemeinden ist auch deren Erhöhung beantragt worden. Von verschiedenen Seiten ist
ferner der Antrag gestellt worden, die Leistungspflichtder Feuerwehr-Unfallkasseauch auf diejenigen
Unfälle auszudehnen, die sich Feuerwehrleute bei Hilfeleistungen in gemeiner Not und Gefahr
(Eisenbahnunglücksfälle,Wafsernot, Hauseinsturz nsw.) zuziehen. Es ist nicht zu verkennen, daß
der Ausschlußder Entschädigungfür Unfälle bei Hilfeleistungenin gemeiner Not eine Härte bedeutet.
Dem Uebelstandekann jetzt abgeholfen werden, indem die Kaffe die Leistungspflichtauf Unfälle
dieser Art einschließt. Mit der Erhöhung der Kassenleistungenmuß eine entsprechende Erhöhung
der Beiträge Hand in Hand gehen. In Aussicht genommenwar eine Erhöhung der Kassenleistungen
bei zeitweiser Erwerbsbeschränkungeine Entschädigung von arbeitstäglich bis zu 30 Mark für einen
Verheirateten und bis zu 22,50 Mark für einen Unverheirateten, bei dauernder Erwerbsbeschränknng
eine Rente von monatlich bis zu 500 Mark für einen Verheirateten und bis zu 360 Mark für
einen Unverheirateten, in: Todesfalle des Fenerwehrmannes der Witwe eine Rente von monatlich
bis zu 250 Mark und für jedes hinterlasseneKind bis zum vollendeten15. Lebensjahre bis zu
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50 Mark monatlich, gegen Zahlung eines Beitrages von 5 Mark pro Mitglied und pro Jahr für
Mitglieder freiwilliger uud Pflichtfeuerwchrenbei Einschluß der Eutfchadiguugspflichtauf Unfälle
in gemeinerNot. Da an der Erhöhung der Beiträge die der Kaffe beigetretenenGemeinden und
Wehren in erster Linie interessiert sind, ist diesen von der beabsichtigtenErhöhung Mitteilung
gemacht worden. Hierauf haben verschiedene Gemeinden den Wunsch ausgesprochen,teils ans ihre
Leistungsfähigkeit, teils auf noch bei Privatgesellschaftenlaufende Kollektivunfallversichcrungender
Feuerwehren Rückficht zu uehmcn. Um dicfen Wünschenzu entsprechen, ist es angebracht, die Bei¬
träge der angeschlossenen Gemeinden und Wehren sowie die Leistungen der Kasse nicht einheitlich zu
gestalten, sondern abzustufen. Es bleibt dann den Gemeinden oder Wehren freigestellt, in welcher
Gruppe die Wehrmitglieder versichertwerden sollen.

Nach dem Statut zahlt die Anstalt als Jahresbeitrag die Hälfte der von den Gemeinden
bezw. Wehren eingezahlten Beiträge. Es ist angebracht, einen feststehenden Jahresbeitrag fest¬
zusetzen, welcher von den teils höheren teils geringerenBeiträgen der Gemeinden und Wehren nicht
abhängig ist. Nach den bisherigenLeistungendürfte der Jahresbeitrag der Anstalt mit 30000 Mark
angemefscn sein.

In deni Statut ist vorgesehen, daß die Entschädigung für zeitweiseErwcrbsbeschränkung
für 16 Wochen gezahlt wird, während vom Beginn der 17. Woche ab bei länger andauernder
Erwerbsbcfchränkungeine Rente gewährt wird. Den: Vefchluß des Beirates der Kasse entsprechend
ist seit Jahren, in der Praxis den Vorschriften der sozialen Gesetzgebung folgend, die Entschädigung
für 26 Wochen gewährt worden, während die Rente vom Beginn der 27. Woche ab einsetzt. Es
ist angebracht, die 26wöchige Bezugszeit der Entschädigungim Statut festzulegen.

In 8 19 des Statutes ist bestimmt, daß Aenderungendes Statutes nach Anhörung des
Beirates und des Verwaltungsrates der Provinzinl-Feuerversichernngsanstaltdurch Beschluß des
Provinziallandtages erfolgen und der staatlichen Genehmigung bedürfen. In andern Provinzen ist
Beschlußfassungdes Proviuzialansschussesvorgesehen. Eine Abänderung iu oiesem Sinne dürfte
zweckmäßig fein.

Hiernach würden sich folgende Aenderungen des Statuts ergeben, welche der Genehmigung
des Provinziallandtages bedürfen:

1. In § 1 würde zu setzen fein: „den beim Feuerlöschdienstoder bei den dafür ange¬
ordneten Uebungeu. deu bei Hilfeleistungenin Fällen gemeinerNot und Gefahr (Eisenbahnnuglücks-
fälle, Wasscrnot, Hanseinsturz usw.) beschädigte!, oder verunglückten Feuerwehrmännern nud deren
Hinterbliebenen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts Entfchädigungzu gewahreu".

2. Iu Z 6 würde es heißen: „an Beiträgen für jedes aktive Mitglied der freiwilligen
und Pflichtfeuerwchren

in Gruppe I 1,80 Mark
II 2,60 „

., III 3,40 „
,. IV 4,20 „

V 5,00 ..
jährlich zu zahlen. Für die Berufsfeucrwehren werden die Beiträge von dem Beirat der Kasse
und dem Vcrwaltungsrat der Anstalt besonders festgesetzt.

Die Provinzilll-Feuerversicherungsanstalt zahlt einen laufenden Beitrag von jährlich
30 000 Mark".



II .. „ 15
III .. .. 20
IV .. .. 25
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3. In § 3 würde es heißen:
Die Kasse gewahrt eine Entschädigung für Verletzungen oder Erkrankungen, welche sich

Mitglieder der der Kasse beigetretcnen Feuerwehren im Feuerlöschdicnsteoder bei den dafür an¬
geordneten Uebungen oder bei Hilfeleistungenin Fällen gemeiner Not zuziehen:

ll) bei zeitweise!Erwerbsbeschräntuugbis zu 26 Wocheu eine Entschädigung von arbeitstäglich
Gruppe I bis zu 10 Mark für einen Verheirateten, 7,50 Mark für einen Unverheirateten,

15,___' !! ,' !! ^"! !! !> » »
, >, « fs ^N, <lK „ „ „ „

» V „ „ 30 „ „ „ „ ^^i,,)0 „ ,. „ „
d) bei daucruder Grwerbsbeschränknngvom Beginn der 27. Woche ab eine Rente, welche, wenn

die Erwerbsunfähigkeit eine vollständige ist,
Gruppe I bis zu 160 Mark für einen Verheirateten, 120 Mark für einen Unverheirateten,

„ 11 „ „ ^40 „ „ „ „ ^.UU „ „ „ „
„ III ,, ,, 320 ., „ „ „ ^4U » „ ,, «
„ IV .. „ 400 .. „ .. „ 300 ......
„ V „ „ 500 „ „ „ „ 360 „ „ „ „

monatlich beträgt. Bei teilweiserVerminderung der Erwerbsfähigkeit wird eine im Ver-
hältnis dieser Verminderung ermäßigte Rente gewährt;

o) Hat der Unfall den Tod des Feuerwehrmanns zur Folge, so steht der Witwe des Getöteten,
solange sie im Witwenstande bleibt, und jedem der hinterlassenenKinder bis zum vollendeten
15, Lebensjahre eine Rente:

Gruppe I bis zu 80 Mark für die Witwe, bis zu 16 Mark für ein Kind,
„ II ,. ., l20 ., ,. „ ... 24 ,

HI „ „ 160 .......... 32
.. IV .. .. 200 .......... 40 .
„ V „ „ 250 „ „ „ „ » 50 „ „ „ „

monatlich zn.
4. Die in 8 8 vorgenommenenErhöhungenwerden auf die laufenden Entschädigungen

anwendbar erklärt.
5. In § 19 werden die Worte „durch Beschluß des Proviuzmllandtags"durch die Worte

»durch Beschluß des Provinzialausschusses" ersetzt.
Es wird folgende Beschlußfassungvorgeschlagen:

„Die vorgeschlagenen Aenderungenim Statut der Feuerwehrunfallkasseder Rheinprovinz
werden genehmigt und der Provinzialausschuß ermächtigt, etwaige im Genehmigungs¬
verfahren verlangte Aenderungen zu beschließen".

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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